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Landratsamt Forchheim 
Abfallwirtschaft - Entsorgungszentrum Deponie Gosberg 
 
 
 

 
 

Sammelnachweis für gewerbliche Anlieferer  
von  ELEKTRO(NIK)ALTGERÄTEN  

(nur Haushaltsgeräte)  
aus dem Landkreis Forchheim 

 
 

 
Bitte vor der Anlieferung ausfüllen  

und an die Fax.Nr. 09191 / 86 6308 schicken! 
 
 

Sie bekommen dann von uns einen Anliefertermin genannt (siehe Seite 2). 
 
 

 

HAUSHALTSGROSSGERÄTE 
z.B. Spül-/Waschmaschinen, Trockner, Elektroherd      Stückzahl/Menge       
 
 

KÜHLGERÄTE und ÖLRADIATOREN                                 
z.B. Kühlschrank, Gefrierschrank/-truhe, ölgefüllte Radiatoren   Stückzahl/Menge       
 

 
 

BILDSCHIRME, MONITORE und FERNSEHGERÄTE 
z.B. PC-Monitore, TV-Geräte (Röhren, Plasma, Flachbildschirme)   Stückzahl/Menge       
 

 
BATTERIEBETRIEBENE Elektro(nik)geräte mit innen liegenden Akku  
z.B. Laptop, Anrufbeantworter, elektr. Zahnbürste, Thermometer   Stückzahl/Menge       
 

 
HOCHENEGIEBATTERIEN  
z.B. Lithium-Ionen-Akku (Pole abkleben)   Stückzahl/Menge       
 

 
HAUSHALTSKLEINGERÄTE  (ohne Akku)    Stückzahl/Menge       
elektrische und elektronische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- und Freizeitgeräte,  
Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Informations- und Telekommunikationsgeräte,  
Geräte der Unterhaltungselektronik, Leuchten (z.B. Stehlampe), Blutdruckmessgerät 

 
Gasentladungslampen    

Leuchtstoffröhren     Stückzahl/Menge       
 
extra abgeben: Energiesparlampen und  LED   Stückzahl/Menge       

 
PHOTOVOLTAIKMODULE  
     Stückzahl/Menge       
 

 
Beachten Sie die zweite Seite mit den Vorgaben für die Anlieferung von Elektro(nik)altgeräten 
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Anlieferer: 
 
 
 
Firma / Name,  PLZ, Ort, Straße, Nr. 
 
 
 
 

  
 

 
 

Kfz-Kennzeichen des Anlieferers   Telefon-Nr. des Anlieferes Fax.Nr. des Anlieferers 
 
 
 

Vorgaben zur gebührenfreien Anlieferung von Elektroaltgeräten:   
- Die angelieferten Elektroaltgeräte müssen Haushaltsgeräte aus dem Landkreis 

Forchheim sein. 
 
- Ausschließlich gewerblich nutzbare und genutzte Elektroaltgeräte dürfen in der 

Anlieferung nicht enthalten sein.  
Der Anlieferer hat gegebenenfalls diese gewerblichen Geräte auf seine Kosten 
fachgerecht zu entsorgen oder zurückzunehmen. 
 
- Der Anlieferer sortiert die Elektroaltgeräte nach den vorgegebenen Gerätegruppen am 

Entsorgungszentrum Deponie Gosberg selber in die entsprechenden Sammelbehälter 
ein. 
 
- Akkumulatoren/Hochenergiebatterien, die sich von/aus den Geräten entfernen lassen, 

sind gesondert anzuliefern und in die Sammelgefäße einzusortieren. Die Pole der 
Akkumulatoren/Hochenergiebatterien sind vorher abzukleben. 
 
- Für die Einhaltung der Vorgaben und die Richtigkeit der Angaben ist grundsätzlich der 

Anlieferer der Elektroaltgeräte verpflichtet. 
 
 

Hinweise: 
- Der Landkreis Forchheim kann die Annahme von Elektroaltgeräten ablehnen, die auf 

Grund von Verunreinigungen eine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit von Menschen 
darstellen (§13 ElektroG2). Zudem muss der Zustand der angelieferten Altgeräte eine 
spätere Wiederverwendung, Demontage und (insbesondere stoffliche) Verwertung 
ermöglichen. 
 
- Anlieferungen von Mengen, die haushaltsübliche Mengen übersteigen, insbesondere 

von mehr als 10 Elektro(nik)-Großgeräten, müssen vor Abgabe an der Deponie 
Gosberg  per Fax.09191 / 86 6308 angemeldet werden. Der Landkreis Forchheim 
bestimmt den Zeitpunkt der Anlieferung.  
 
- Der Landkreis Forchheim kann die Anlieferung von Mengen an Elektroaltgeräten, die 

haushaltsübliche Mengen übersteigen, zurückweisen, wenn die Kapazität der 
Sammelbehälter erschöpft ist.  Ein geeigneter Anlieferzeitpunkt kann in gegenseitiger 
Abstimmung festgelegt werden. 

 
     

 ______________   _______________________________ 
 Datum          Unterschrift Anlieferer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hier bitte nichts eintragen; wird von der Abfallwirtschaft auf der Deponie Gosberg ausgefüllt und an Sie zurückgefaxt. 
 
 
vereinbarter Anliefertemin …………………………….  Zeichen Deponie Gosberg …………….… 

Bitte bringen Sie bei Ihrer Anlieferung den ausgefüllten Schein (mit dem vereinbarten Anliefertermin) mit zur Deponie Gosberg. 



Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 DSGVO 

 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Diese Datenschutzhinweise ergehen im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung 

durch den Landkreis Forchheim. 

 

2. Verantwortlich für die Datenerhebung  

Verantwortlich für die Datenerhebung ist das Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim, Tel.: 

09191 / 86-0, E-Mail: poststelle@lra-fo.de 

 

3. Kontaktdaten des Behördlichen Datenschutzbeauftragten 

Landratsamt Forchheim Behördliche Datenschutzbeauftragte, Am Streckerplatz 3, 91301 Forchheim, E-Mail: Da-

tenschutz@lra-fo.de 

 

4. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Zwecke der Verarbeitung:  

Ihre Daten werden zum Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Forchheim erhoben. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 

Ihre Daten werden auf der Grundlage von  Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit § 17 Abs. 1 Kreis-

laufwirtschaftsgesetzt (KrWG), Art. 7 Abs. 1 Bayerisches Abfallgesetz (BayAbfG) und § 7 Abs. 1 der Satzung über 

die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen im Landkreis Forchheim vom 9.11.2014, verarbeitet.  

 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre Daten werden nach Erhebung für 1 Jahr gespeichert. 

 

6. Betroffenenrechte:  

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person ge-

speicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 

DSGVO).  

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).  

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

 

7. Pflicht zur Bereitstellung von Daten 

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 7 Abs. 1 der Satzung über 

die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen im Landkreis Forchheim vom 9.11.2014. 

Das Landratsamt Forchheim benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag zu bearbeiten.  

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 

 

 

 

 

 

Ort    Datum     Unterschrift Betroffener 
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